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RS OGH 1968/6/6 1Ob29/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1968

Norm

ZPO §228 B1aa

Rechtssatz

Zulässigkeit der Herausnahme eines Teilsektors des möglichen Schadensbereiches des Verdienstentganges aus dem

Begehren auf Feststellung der Ersatzp6icht des Schädigers für alle künftigen Schäden, wenn dessen Haftung auf

diesem Teilsektor bereits dem Grunde nach verneint werden kann.

Entscheidungstexte

1 Ob 29/68
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